
D ie Ausgangssituation ist oft die
gleiche: Dem Stifter fehlt es an
geeigneten Nachkommen für
die Unternehmensnachfolge.

Anstelle des Verkaufs des Unternehmens,
überträgt der Stifter sein Unternehmen
bzw. seine Unternehmensbeteiligung auf
eine von ihm gegründete Familienstiftung.
Diese nimmt zukünftig die Position des
Eigentümers ein. Das Unternehmen kann
so im besten Fall für die Ewigkeit erhalten
werden.
Dies ist ein Grund, warum die Familien-
stiftung in vielen Unternehmensnachfolge-
situationen eine interessante und gerade
in letzter Zeit häufig genutzte Lösung ist,
sagt Dr. Niels Worgulla, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht, der bei der
RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Steuerberatungsgesellschaft und
der RSM legal GmbH Rechtsanwaltsgesell-
schaft jeweils als Geschäftsführer für den
Bereich Vermögens- und Unternehmens-
nachfolge verantwortlich ist und bereits di-
verse Gründungen von Familienstiftungen
steuerlich und rechtlich begleitet hat.
Wir haben mit Herrn Dr. Worgulla nachfol-
gend über die Vorteile und Einsatzmöglich-
keiten einer Familienstiftung im Rahmen
der Unternehmensnachfolge gesprochen.

Die Familienstiftung als Lösung
der Unternehmensnachfolge
Was sind aus Ihrer Erfahrung neben der
Unternehmensnachfolge wesentliche Mo-
tive des Stifters für eine Familienstiftung?
Eine Zersplitterung des Vermögens durch
einen Erbgang kann genauso verhindert
werden wie der Abfluss von Liquidität für
Abfindungen, Pflichtteils- und Zugewinn-
ausgleichsansprüche. Die Familienstiftung
kann zusätzlich Schutz vor dem direkten
Vermögenszugriff des Stifters, seiner Fa-
milie und insbesondere vor Dritten bieten.

Was sind die rechtlichen Besonderheiten
einer Familienstiftung?
Eine Familienstiftung ist eine juristische
Person. Die Familienstiftung ist die einzige
Gesellschaftsform, die keinem gehört. Sie
ist eine verselbstständigte und grund-
sätzlich „unsterbliche“ Vermögensmasse.
Dabei ist es natürlich von besonderer Be-
deutung, dass die Stiftungssatzung – die
maßgebliche Regelung zur internen Orga-
nisation der Familienstiftung – einerseits
die Vorstellungen des Stifters dauerhaft
absichert und andererseits berücksichtigt,
dass auf Dauer die Handlungsfähigkeit der
Stiftung besteht.
Aus dem vom Stifter übertragenen Unter-
nehmensvermögen verfolgt sie als dauer-
haften Zweck ausschließlich oder zumin-
dest überwiegend das Interesse und Wohl
einer bestimmten Familie, daher der Name
Familienstiftung.

Wie funktioniert die interne Organisation
einer Familienstiftung?
Die Familienstiftung besteht meist aus
einem Vorstand, der bei der Errichtung der
Stiftung zu Lebzeiten des Stifters oft von
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Der Mittelstand bleibt Motor und Antrieb für die Wirtschaft. Damit alles
rund läuft, brauchen Sie als Unternehmer einen Partner auf Augenhöhe,
der Ihnen bei der Finanz-, Steuer- und Rechtsberatung verlässlich zur Sei-
te steht. Durch unsere mittelständische Tradition können wir uns mit viel
Erfahrung für Sie einbringen. Und als Ansprechpartner aus den eigenen
Reihen halten wir Ihnen jederzeit den Rücken frei. So bleibt Ihnen mehr
Zeit für die Entwicklung und Gestaltung des Erfolgs Ihres Unternehmens.
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Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Steuerrecht
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ihm selbst angeführt wird, und sinnvoller
Weise einem Kuratorium (oder auch Fami-
lienrat). Der Vorstand führt die Geschäfte
der Stiftung, z.B. überwacht die Geschäfts-
führung der Unternehmensbeteiligung, und
entscheidet über die Vergabe von Mitteln,
hingegen überwacht das Kuratorium den
Vorstand und besetzt vakante Positionen
neu.
Da im Stiftungsrecht der Familienstiftung
eine sehr große Gestaltungsfreiheit be-
steht, kann die jeweilige Strukturierung der
Aufgaben, Pflichten und die Besetzung der
Organe sehr individuell organisiert werden.

Können sich der Stifter und seine Familie
durch die Stiftung versorgen?
Das Ziel einer Familienstiftung ist es,
gerade die nach der Stiftungssatzung
begünstigten Familienmitglieder – be-
zeichnet als Destinatäre – zu versorgen.
Dazu erhalten die Destinatäre von der
Familienstiftung entweder fest vereinbar-
te Zuwendungen oder die Zahlungen erfol-
gen aufgrund vom Stifter festgelegten
Kriterien. So kann der Ertrag der Familien-
stiftung also gezielt z.B. für Ausbildungs-,
Unterhalts- oder Rentenzwecke in der
Familie eingesetzt werden. Dies ist auch
der große Unterschied zu einer – deut-
lich bürokratischeren – gemeinnützigen
Stiftung, die gerade nicht der Familie,
sondern dem guten Zweck der Allgemein-
heit dient.

Wann errichte ich die Familienstiftung?
Eine Familienstiftung kann ich durch
Testament mit meinem Tod errichten
oder bereits zu Lebzeiten. Viele Vorteile

lassen sich meist nur durch die lebzeitige
Errichtung schon beim Stifter erreichen,
so dass dies der häufiger eingeschlagene
Weg ist. Der Stifter kann nur so durch sein
Wirken Maßstäbe für das Handeln auf
Ebene der Stiftung setzen.

Gibt es auch steuerliche Vorteile bei der
durch eine Famlienstiftung gestalteten
Unternehmensnachfolge?
Die aktuelle Beliebtheit der Familienstif-
tung ist auch damit zu begründen, dass
die Zuwendung im Rahmen der Stiftungs-
gründung, die steuerlich eine unentgelt-
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liche Zuwendung darstellt, meist ohne
ertragsteuerliche Belastung vollzogen
werden kann.
Auch erbschaft- und schenkungsteuerlich
bestehen Begünstigungsmöglichkeiten
für Unternehmensvermögen. Danach
kann ein Unternehmensvermögen unter
den jeweils individuell zu prüfenden
Voraussetzungen bis zu 100 % von der
Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit
werden. Dies gilt selbst für Unterneh-
mensgroßvermögen über 26 Mio. EUR, für
die sonst eine vollständige Begünstigung
eigentlich ausgeschlossen ist.
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Thronfolger: 2014 wurde Sven Bochum von seinen damaligen Chefs gefragt, ob er die Firma übernehmen möchte. Seit Anfang des Jahres leitet er nun Renzelmann Werkzeugtechnik.

Geschäft nicht vernachlässigen

Einfach loslassen: Wenn ein Unternehmer seine Firma an
die nächste Generation übergeben will, steht er vor vielen
Problemen. Den geeigneten Nachfolger zu finden, ist nur eines.
Oft ist es sinnvoll, sich Hilfe von außen zu holen.

Von Jürgen Hoffmann

Einfach
weitermachen
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Eine empfehlenswerte Anlaufstelle bei
allen Fragen zur Unternehmensnachfol-
ge ist die Handelskammer Bremen. In
mehreren Veranstaltungen pro Jahr gibt
sie Informationen, in Workshops, die Teil
einer Veranstaltungsreihe des Bremer
Netzwerks zur Unternehmensnachfolge
sind, wird aufgezeigt, in welche Schritte
sich die Übergabe aufteilen lässt und
welche Details hierbei zu berücksich-
tigen sind. Anhand einer Checkliste
haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
die jeweils nächsten Handlungsschritte
abzuleiten. Zudem lohnt sich oft ein
Blick auf die Internet-Plattform Nexxt-
Change. Hier findet sich eine Unterneh-
mensbörse, die nachfolgeinteressierte
Unternehmer und Existenzgründer
zusammenbringt. Der Erfassungsbo-
gen, der auszufüllen ist, wird mit einer
Chiffre-Nummer versehen, so dass Dis-
kretion gewährleistet wird.

INFO

„Der neue Lebens-
abschnitt erschöpft
sich in der Regel
nicht in Gartenarbeit,
Reisen und Golfen.“

„Verkäufer
müssen sich an
Gegebenheiten
orientieren. So
treffen wir immer
wieder Unternehmen
an, die vom
Chef abhängig
sind, oft keine
funktionstüchtige
zweite Ebene haben.“

Respekt zeigen


